
ANFRAGE 

des Abgeordneten Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend VKI: Landesgericht für Zivilrechtssachen bestätigt Strafe gegen T­
Mobile 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veröffentlichte am 28. September 2022 
folgende Pressemitteilung: 

VKI: Landesgericht für Zivilrechtssachen bestätigt Strafe gegen T-Mobile 

T-Mobile (Magenta Telekom) muss wegen wiederholter Verstöße gegen 
Gerichtsurteil 60.000 Euro zahlen 

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des 
Sozialministeriums die T-Mobile Austria GmbH (Magenta Telekom) wegen 
wettbewerbswidrigen Verhaltens geklagt und das Oberlandesgericht (OLG) 
Wien der Klage des VKI stattgegeben. In der Folge verstieß T-Mobile mehrmals 
gegen das rechtskräftige Urteil, weshalb der VKI zwei Exekutionsanträge 
einbrachte. Das Landesgericht (LG) für Zivilrechtssachen (ZRS) Wien bestätigt 
nun die von der ersten Instanz verhängte Strafe in Höhe von 60. 000 Euro. Der 
Exekutionsbesch/uss ist rechtskräftig. 

T-Mobi/e bewarb ein Glasfaser-Internet-Angebot groß mit „gratis bis 
Jahresende". Im Fernsehwerbespot war - gekennzeichnet durch einen 
Sternchenhinweis - 2 von 12 Sekunden ein langer Text mit Hinweisen u.a. auf 
die Servicepauschale, ein Aktivierungsentgelt und die Mindestvertragsdauer in 
einer Fußzeile eingeblendet. Auch auf Plakaten befand sich eine derartige 
Fußzeile, die bei typischerweise flüchtiger Betrachtung aus größerer Entfernung 
aber kaum lesbar war. 

Das OLG Wien bewertete diese Vorgangsweise Anfang 2021 als irreführende 
Geschäftspraktik. Ein Werbeadressat verstehe die blickfangartig 
hervorgehobene Mitteilung „gratis bis Jahresende" dahingehend, dass in 
diesem Zeitraum gar keine Kosten für ihn anfallen. Dem rechtskräftigen Urteil 
des OLG Wien zufolge muss es T-Mobile daher unterlassen, Produkte mit 
einem hervorgehobenen, zeitbezogenen Preis - insbesondere als „gratis" - für 
einen bestimmten Zeitraum zu bewerben, sofern auf sonstige belastende 
Bedingungen und Preisbestandteile nicht ausreichend deutlich hingewiesen 
wird. Das trifft im Besonderen auf eine bestehende Servicepauschale, eine 
Aktivierungsgebühr und die Mindestbindungsdauer zu. 

Im Juni 2021 brachte der VKI erstmals einen Exekutionsantrag gegen T-Mobile 
aufgrund mehrerer Verstöße gegen dieses Urteil ein. Das erstinstanzliche 
Gericht verhängte eine Strafe von 10. 000 Euro. Nachdem der VKI Rechtsmittel 
einlegte, wurde diese Strafe auf 30. 000 Euro erhöht. Doch die Verstöße gegen 
das Urteil nahmen damit kein Ende. Daher brachte der VKI im Dezember 2021 
erneut einen Exekutionsantrag ein, unter anderem aufgrund von weiteren 
Verstößen auf Twitter und in der ORF-TVThek. Diesmal verhängte das 
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Erstgericht bereits eine Strafe in Höhe von 60. 000 Euro. Dagegen brachte T­
Mobile ein Rechtsmittel ein. 
Das LG ZRS Wien bestätigte nun die erstinstanzliche Entscheidung: Der VKI 
hatte sechs Verstöße in einem kurzen Zeitraum von nur 16 Tagen bewiesen. 
Dieses mehrfache Zuwiderhandeln belege - so das LG ZRS - die 
Hartnäckigkeit von T-Mobile. Bei einem Großunternehmen wie T-Mobile werde 
nur eine entsprechend hohe Geldstrafe als Druckmittel wahrgenommen und 
spürbar. 

„Die österreichische Exekutionsordnung sieht Strafen von bis zu 100. 000 Euro 
je Exekutionsantrag vor. Die Höhe der Strafe infolge unseres ersten 
Exekutionsantrags wurde von T-Mobile offensichtlich nicht als ausreichend 
schmerzhaft angesehen, um die Verstöße gegen das Urteil einzustellen. Für 
den Fall, dass T-Mobile nicht aufhört, das zugrunde liegende Urteil zu 
missachten, werden weitere Exekutionsanträge seitens des VKI folgen ", so Dr. 
Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen im VK/. 1 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1) Hat T-Mobile bereits in der Vergangenheit gegen Urteile, die der Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des BMSGPK gegen das 
Unternehmen gerichtlich erwirkt hat, in fortgesetzter Art und Weise verstoßen? 

a. Wenn ja, um welche Urteile und gerichtlich anhängig gemachte 
Sachverhalte handelte es sich? 

2) Haben andere Unternehmen in der Vergangenheit gegen Urteile, die der Verein 
für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des BMSGPK gegen das 
Unternehmen gerichtlich erwirkt hatte, in fortgesetzter Art und Weise 
verstoßen? 

a. Wenn ja, um welche Urteile und gerichtlich anhängig gemachte 
Sachverhalte handelte es sich? 

3) Wie viele Verfahren des VKI im Auftrag des BMSGPK sind aktuell gegen T­
Mobile anhängig und in welchem gerichtlichen Verfahrensstadium befinden sich 
diese Causen? 

4) Wie viele Verfahren des VKI im Auftrag des BMSGPK sind aktuell gegen andere 
Unternehmen anhängig und in welchem gerichtlichen Verfahrensstadium 
befinden sich diese Causen? 

(lNV 
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